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AntragaufInformationszugangnachdem Informationsfreiheitsgesetz(IFG)
IhrAntragvom 11.01.2020-FragenqualitätbeiPrüfungvon Luftfahrtpersonal

Sehrgeehrter

es ergehtfolgender

Bescheid

1. IhrAntragvom 11.01.2020aufZugangzuamtlichenInformationennachdem
Informationsfreiheitsgesetzwirdteilweiseabgelehnt.

2. Verwaltungskostenwerdennichterhoben.

Begründung:

Siesindam 11.01.2020anunsherangetretenundhabenunterBerufungaufdasIFGum
InformationenzufolgendenThemengebeten:

1. Wie vielePrüfungenwurdenimLuftfahrt-BundesamtnachEASA-FCL-Regelungen
durchgeführt?

2. Wie vieleFragenwurdengestelltundwievieleFragenwurdendurch diePrüflingefalsch
beantwortet?

3. Wie vieleFragenwurdendurchdiePrüflingewährendderPrüfungenmitBemerkungen
versehen?
Wie vieleFragenwurdenbeimKorrigierenalsfehlerhaftfestgestellt?
Wie vieleFächerwurdenbestanden/nichtbestanden?
Gegen wievielePrüfungsentscheidungenwurdeEinsprucheingelegt?WievieleEinsprüche
wurdenvom LBA alsbegründetakzeptiert?Wie vieleEinsprücheführtenzuKlagen?Wie
vieleKlagenwarenerfolgreichundführtenzum BestehenderPrüfung?

Da»

DieAuskunftsollteaufgeschlüsseltnachFächern(AirLow,IFRCommunicationusw.),Lizenz
(ATPL(A),CPL(a),CBIR/IRusw.)undJahrerfolgen.

Leideristes unsnichtmöglich,IhnendieangefordertenInformationeninGänzezurVerfügungzu
stellen.FolgendeInformationenkannichIhnengeben:

ZurBeantwortungderFrage1verweiseichaufdieInformationenaufderInternetseitedes
Luftfahrt-Bundesamts.Unterdem Link
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https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/SBI/SBI3/Statistiken/Luftfahrtpersonal/Theoretisch
ePruefungen.html;jsessionid=D71DF706CBBEF01315219301D2590671.live11292?nn=2092166

könnenSie die Anzahl der theoretischen Prüfungenfür fliegerisches Personal, die seit dem Jahr
2000 beim Luftfahrt-Bundesamt durchgeführt wurden, nachlesen.

Zur Frage 2 verweiseich auf die einschlägigen Vorschriften in der VO (EU) 1178/2011 ARA.FCL
300ff. Dort finden Sie tabellarisch aufbereitet die Anzahl der Fragen in den einzelnen Prüfungen
sowie die Verteilung der Fragen auf die zu prüfenden Themendes Lehrplans. Die VO (EU)
1178/2011 ARA.FCLfinden Sie auf der Zugangsseite zum EuropäischenRecht(https://eur-
lex.europa.eu/).

Die in den Prüfungen verwendeten Fragen stammenaus der Fragendatenbank (ECOB), die im
Eigentum der European Union Aviation Safety Agency (EASA)steht. Das Luftfahrt-Bundesamt
kann keine Korrekturen an den Fragen vornehmen, nur im Zweifelsfall Fragen sperren, damit
diese in den Prüfungsarbeiten nicht gestellt werden. Die Fragen werden, bevor sie von der EASA
in die ECQB aufgenommenwerden,von Experten begutachtet, so dass fehlerhafte Fragen im
Grundenicht vorkommen. Für weitere Informationen können Sie sich auch an die EASA wenden.

Zur Frage 6 kannich Ihnenmitteilen, dass im Jahr 2019 sieben Widersprüche gegen Prüfungs-
entscheidungen erhoben wurden. Die Widersprüche wurden, nachdem Einsichtnahmedurch die
Widerspruchsführer/innen in die Prüfungsunterlagen genommenwurde, zurückgenommen. Es
ergingen daher keine Widerspruchsbescheide. Klagen gegen die Prüfungsentscheidungen
wurden nicht erhoben.

Hinsichtlich Ihrer Fragen 3 bis 5 sowieteilweise Ihrer Frage 2 mussich Ihren Antrag auf Zugang
zu amtlichen Informationen ablehnen. Gemäß $ 7 Abs. 2 Satz 1 IFG ist einem Antrag auf
Informationszugang in dem Umfang stattzugeben, in dem der Informationszugang ohne
unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand möglichist.

Um die von Ihnen angeforderten Informationen zusammenzutragen, wäre es erforderlich, dass
allein für das vergangene Jahr 2019 ca. 21.000 Prüfungsarbeiten (1.500 Prüfungen mit je 14
Prüfungsfächern) überprüft werden müssten. Dies ist mit den zur Verfügung stehenden
personellen Ressourcenleider nicht möglich. Aus diesem Grund kann Ihren Antrag auf Zugang
zu amtlichen Informationen nur im oben dargelegten Umfang entsprochen werden. Im Übrigen
war Ihr Antrag abzuweisen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Straße 26,
38108 Braunschweig, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

  


